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Veränderungsrate 2003
Die Veränderungsrate für das Jahr 2002 beträgt

bundeseinheitlich:




+ 2,09 %

Die Rate für die alten Bundesländer beträgt:

+ 0,81 %

Bei diesen Angaben handelt es sich auch in diesem Jahr nicht um einen Druckfehler, auch wenn die „Höhe“ der Veränderungsrate vielleicht überrascht. Die NKG versucht derzeit ergänzende Informationen zur Berechnung der Veränderungsraten zu erhalten. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wird hierüber gesondert informiert.

Punktwerte Fallpauschalen und Sonderentgelte / Preislisten 

Für den Pflegesatzzeitraum 2003 wurde auf Arbeitsebene eine Einigung über die Punktwerte erzielt. Diese sollen ab 01. Januar 2003 betragen:

für den Personalkostenanteil:

€ 0,58

für den Sachkostenanteil:

€ 0,58

Sobald die Genehmigung der Punktwerte und die abgestimmten Preislisten vorliegen, wird unverzüglich darüber informiert.

Es ist darauf hinzuweisen, dass mit dieser Vereinbarung keine Aussage über die anzuwendende Veränderungsrate für die Budgetrunde 2003 verbunden ist. Es handelt sich um ein pragmatisches Verhandlungsergebnis, das die zügige, prospektive Budgetvereinbarung vor Ort ermöglichen soll. Durch das – ausdrücklich von den Landesverbänden der Krankenkassen bestätigte – Prinzip der kommunizierenden Röhren, wirkt sich die Vereinbarung  n i c h t  auf die Vereinbarung des krankenhausindividuellen Gesamtbetrags aus. Maßstab für diese Vereinbarung ist auch nach Ansicht der Krankenkassen die o.g. Veränderungsrate in Höhe von 0,81 %.


Änderungen der Entgeltkataloge zum 01. Januar 2003

Das DIMDI hat mitgeteilt, dass es zum 01. Januar 2003 keine neue Version des OPS‑301 SGB V geben wird. Dementspre​chend hat der Vorstand der DKG beschlossen, dass es zum 01. Januar 2003 keine Überarbeitung des bundesweiten Entgeltkatalogs für Fall​pauschalen und Sonderentgelte nach § 17 Abs. 2a KHG geben wird. Das bedeutet, dass der seit 01. Januar  2002 gültige Katalog für Fallpauschalen und Sonderentgelte - auch im Jahr 2003 - wei​terhin Anwendung finden wird.

Preislisten

Die sich aus dem für das Jahr 2003 vereinbarten Punktwert für Fallpauschalen und Sonderentgelte ergebenden Preislisten werden – nach der Abstimmung mit den Landesverbänden der Krankenkassen bekannt gegeben.

Tagessatz nach § 14 Abs. 5 Satz 4 und 5 BPflV

Der Tagessatz nach § 14 Abs. 5 Satz 4 und 5 BPflV wird mit den jeweiligen Steigerungsraten der Punktwerte für Fallpauschalen und Sonderentgelte fortgeschrieben. Der Tagessatz wurde ebenfalls auf Arbeitsebene mit den Landesverbänden der Krankenkassen abgestimmt. Er soll ab dem 01. Januar 2003 betragen:

145,18   €


Landesweite Sonderentgelte

Nierenlithotripter

Die Vereinbarung zwischen Landesverbänden der Krankenkassen und NKG zum Sonderentgelt für die "Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie von Harnsteinen" (Nierenlithotripsie- vgl. NKG-Mitteilung 68/99 - Anlage 3) bleibt auch im Jahr 2003 wirksam. Das mit der ICPM Nummer 8-114.0 beschriebene Sonderentgelt lautet

13.99 ESWL



645 Punkte Gesamt 




davon:






410 Punkte Sachkosten






235 Punkte Personalkosten.

Hinsichtlich der Zuordnung der OPS-301 Prozedurenverschlüsselung gibt es bei der Überleitung des ursprünglichen ICPM-Codes (8-114.0) weiterhin unterschiedliche Auffassungen zwischen NKG und Landesverbänden der Krankenkassen. Die Landesverbände der Krankenkassen fordern eine Einschränkung der Codierung auf die OPS-301 (Version 2.0) Codierungen 8-110.1 und 8-110.2. Dies entspricht jedoch nicht der vollständigen Übernahme der für das Sonderentgelt 13.99 vertraglich vereinbarten Definition über die ICPM-Codierung mit der Ziffer 8-114.0. Danach müsste als OPS-301 Codierung die Ziffer 8-110 mit allen entsprechenden 5. Stellen herangezogen werden. 

Sonderentgelt für Bluter

Die Punktzahlen der auf der Landesebene vereinbarten Sonderentgelte für die Behandlung von Blutern wurden mit Wirkung zum 01. Januar 2000 angepasst. Da die Sonderentgelte für die Behandlung von Blutern in Form von Punktzahlen vereinbart wurden, ändern sich die Vergütungen zum 01. Januar 2003, da sich auch der Punktwert für den Sachkostenanteil ändert (siehe Ziffer 3). 

Gemäß § 4 der KFPV sollen von den „Optionskrankenhäusern“ die Zusatzentgelte für die Behandlung von Blutern mit in Höhe der entsprechenden, für das Jahr 2002 festgelegten oder vereinbarten Sonderentgelte abgerechnet werden.


Musterpflegesatzvereinbarung und Berechnungsschema

Für die Budgetrunde 2003 strebt die NKG an, mit den Landesverbänden der Krankenkassen eine Muster-Budgetvereinbarung abzustimmen. Für Krankenhäuser, die im Jahr 2003 das Optionsmodell anwenden, ist hierbei eine andere Musterpflegesatzvereinbarung abzustimmen, als für Krankenhäuser, die nach den Regeln der BPflV verhandeln. 

-
Musterpflegesatzvereinbarung nach BPflV:

Der Entwurf der NKG kann als Word-Dokument herunter geladen werden. Das Berechnungsschema steht als NKG-Entwurf als Excel-Anwendung zur Verfügung.

Die NKG hatte bereits für das Jahr 2002 in ihrem Entwurf empfohlen, in § 6 eine Klausel zur (Nicht-) Berücksichtigung des EuGH-Urteils aufzunehmen. Die Landesverbände der Krankenkassen haben damals – wie heute – die Aufnahme einer derartigen Formulierung strikt abgelehnt. Die NKG empfiehlt daher einseitig, folgenden Hinweis in § 6 der Pflegesatzvereinbarung mit aufzunehmen:

„Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass das EuGH-Urteil zur Berücksichtigung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes keine Anwendung findet. Aufwendungen, die mit einer Berücksichtigung dieses Urteils entstehen würden, sind daher nicht in dem Gesamtbetrag enthalten. Sollte eine Berücksichtigung der Auswirkungen aufgrund neuer (bislang nicht vorhersehbarer) Entwicklungen notwendig werden, wird gemäß § 12 Abs. 7 BPflV eine teilweise Neuvereinbarung wegen wesentlicher Änderungen getroffen.“

Die Formulierung des § 5a der Musterpflegesatzvereinbarung (Zuschläge auf Fallpauschalen und Sonderentgelte für Qualitätssicherung) ist aufgrund der noch nicht bekannten – aber angekündigten – Vertragsänderungen auf Bundesebene  zur Qualitätssicherung nach § 137 SGB V noch nicht angepasst worden. Die Formulierungen entsprechen noch denen der Vereinbarung für 2002 und sind anzupassen. Sobald hier weitere Informationen vorliegen, wird über die Änderungen in § 5a informiert.

-
Musterpflegesatzvereinbarung nach KHEntgG:

Zur Verfügung gestellt wird zunächst der NKG-Entwurf. Die Landesverbände der Krankenkassen haben ihre endgültige Zustimmung zu diesem Entwurf noch nicht gegeben. Die Landesverbände der Krankenkassen lehnen in § 6 (Kalkulationsgrundlagen) die Berücksichtigung der Mehrkosten für die Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen (0,2% des Gesamtbetrags) mit der Begründung ab, dies sei im KHEntgG nicht geregelt. Diese Auffassung trifft nicht zu. Der Betrag ist nach Auffassung der NKG zu berücksichtigen. Zu den Argumenten im einzelnen wurden in den Budgethinweisen der NKG ergänzende Erläuterungen gegeben.


BAT-Ausgleich für 2001
Der für das Jahr 2001 gültige Tarifvertrag des BAT sieht eine Anhebung der Löhne und Gehälter zum 01. September 2001 um + 2,4 % vor. Inklusive der Nachwirkungen aus der unterjährigen BAT-Anhebung zum 01. August 2000 um + 2,0 % ergeben sich damit durchschnittliche Auswirkungen von + 1,83 % in den alten Bundesländern. Unter Berücksichtigung der Basisauswirkungen der Einmalzahlung in 2000 (durchschnittliche Auswirkung in den alten Bundesländern von + 0,48 %) ergeben sich durchschnittliche Auswirkungen, die unterhalb der Veränderungsrate gemäß § 71 Abs. 3 SGB V für den Pflegesatzzeitraum 2001 liegen. Entsprechend haben GKV-Spitzenverbände und DKG festgestellt, dass keine BAT-Berichtigungsrate für den Pflegesatzzeitraum 2001 zu vereinbaren ist. Ein BAT-Ausgleich für 2001 ist damit nicht vorzunehmen.


BAT-Ausgleich für 2002

Die Vertragsparteien auf Bundesebene (GKV-Spitzenverbände und DKG) haben abgestimmt, die Verhandlungen zur BAT-Berichtigungsrate 2002 unverzüglich nach Abschluss der Lohn- und Vergütungstarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst aufzunehmen.

Sollten die Verhandlungen zur BAT-Berichtigungsrate 2002 aus diesem Grund erst im Jahr 2003 abgeschlossen werden können und demnach eine Vereinbarung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BPflV erst im Jahr 2003 zustande kommen, wären entsprechend der gesetzlichen Regelungen die ggf. anfallenden Ausgleichs- und Berichtigungsbeträge bei prospektiv abgeschlossenen Budget- und Pflegesatzverhandlungen für den Pflegesatzzeitraum 2003 nach § 17 BPflV bzw. nach § 3 KHEntgG für den Pflegesatzzeitraum 2004 geltend zu machen. Krankenhäuser, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BPflV noch keine Budget- und Pflegesatzvereinbarung nach § 17 BPflV bzw. § 3 KHEntgG abgeschlossen haben, können die ggf. anfallenden Ausgleichs- und Berichtigungsbeträge noch für den Pflegesatzzeitraum 2003 in Ansatz bringen.

Katalog stationsersetzender Leistungen /

Im Jahr 2001 wurden erste dreiseitige Gespräche auf der Bundesebene zur Vereinbarung eines Kataloges ambulant durchführbarer Operationen und sonstiger stationsersetzender Eingriffe geführt. Diese scheiterten bereits  im Dezember 2001 insbesondere an der Haltung der GKV-Spitzenverbände zur Vergütung. Es konnte weder über Kataloge noch über die Vergütung von Leistungen gemäß § 115 b SGB V eine Einigung erzielt werden. Sowohl die KBV als auch die DKG betonten, dass die Vergütung außerhalb des jeweiligen Budgets zu leisten sei. Dies wurde von den Spitzenverbänden der Krankenkassen abgelehnt. Der Fortgang der Verhandlungen zu § 115 b SGB V „Ambulantes Operieren im Krankenhaus“ ist derzeit völlig offen. Ein weiterer Verhandlungstermin wurde im Jahr 2002 zunächst nicht vereinbart.

Es gibt daher keinerlei Veranlassung, irgendwelche kursierenden Entwürfe eines Kataloges für die Budgetrunde 2003 heranzuziehen, da insbesondere die GKV die inhaltlichen Verhandlungen hierüber bislang abgelehnt hat.

Krankenhausvergleich 

Die im Frühjahr 1999 geschlossene Bundes-Vereinbarung nach § 5 BPflV zum Krankenhausvergleich wurde von der DKG frist- und formgerecht zum 31. Dezember 2002 gekündigt. Sie ist damit im Jahr 2003 nicht mehr in Kraft. Eventuell vorgelegte Vergleiche sind daher – sowohl auf Kassen- wie auch auf Krankenhausseite lediglich „Parteienvergleiche“.

Die NKG bietet allen Mitgliedskrankenhäusern einen umfassenden LKA-Vergleich an. Voraussetzung für diesen Vergleich ist, dass die LKA des Krankenhauses mit dem NKG- bzw. DKG-Programm erstellt wurde und per Diskette oder 

e-mail - Adresse: nkg@t-online.de –

(nicht in Papierform) an die NKG übermittelt wird. Die Auswertungen werden jeweils zeitnah zur Verfügung gestellt.

Die Schiedsstelle zur Festsetzung der Pflegesätze in Niedersachsen hat mehrfach über die Anwendung des WidO-Klip-Krankenhausvergleichs entschieden und die Anwendbarkeit abgelehnt. Dabei hat sich die Schiedsstelle insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1986 angelehnt und detailliert die Schwächen des Krankenhausvergleiches analysiert. Im Ergebnis können die Aussagen aus dem WidO Klip nicht zu einer Berücksichtigung im Budget führen.

